
AMTSBLATT _ 
DER STADT HÜCKELHOVEN 

INHALT: 

Öffentliche Bekanntmachungen betreffend: 

1. Bebauungsplan 1-225-0, Hückelhoven, Rathausquartier 

hier: a) Änderung im vereinfachten Verfahren nach 8& 13 BauGB 

b) Öffentliche Auslegung nach 8& 13 Abs. 2 BauGB i. V. m. $& 3 Abs. 2 

BauGB vom 07.07.2025 bis einschließlich 08.08.2025 

Erscheinungstag: 

Nr. 11/2025 27.06.2025



HERAUSGEBER DES AMTSBLATTES IST DER 
BURGERMEISTER DER STADT HUCKELHOVEN 

BEZUGSMÖGLICHKEITEN UND BEDINGUNGEN: 

Kostenlos erhältlich: 

- an der Information des Stadtbüros der Stadtverwaltung 

Hückelhoven, Rathausplatz 1, Eingang Breteuilplatz 

- abrufbar auf der Homepage der Stadtverwaltung 
Hückelhoven www.hueckelhoven.de unter der Rubrik 

„Aus dem Rathaus/Amtsblatt“ 

- es kann auch als Benachrichtigung per E-Mail abonniert 

werden 

Die Bestellung ist an die Stadtverwaltung Hückelhoven, 

Hauptamt, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven, oder an 

info@hueckelhoven.de zu richten. 



BEKANNTMACHUNG 

Veröffentlichung im Internet und Auslegung eines Bebauungsplan-Entwurfes 

Bebauungsplan 1-225-0, Hückelhoven, Rathausquartier 

hier: a) Änderung im vereinfachten Verfahren nach 8 13 BauGB 

b) Öffentliche Auslegung nach 8 13 Abs. 2 BauGB i. V. m. 8 3 Abs. 2 BauGB 

vom 07.07.2025 bis einschließlich 08.08.2025 

a) Beschluss zur Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach 8 13 BauGB 

In seiner Sitzung am 25.06.2025 hat der Rat der Stadt Hückelhoven beschlossen, den 

seit dem 15.09.2023 rechtskräftigen Bebauungsplan „1-225-0, Hückelhoven, 

Rathausquartier“ zu ändern. Der neue Bebauungsplan trägt die Bezeichnung „1-225-1, 

Hückelhoven, Rathausquartier“. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „1-225-1, Hückelhoven, 

Rathausquartier“ ist aus dem beigefügten Kartenauszug ersichtlich. 

Ziele und Zwecke der Planung: 

Auf Grund einer geänderten Erschließungssituation muss der rechtskräftige 

Bebauungsplan geringfügig geändert werden. Dabei wird die Baugrenze im südlichen 

und westlichen Plangebiet angepasst. 

Da die Grundzüge des Ursprungsbebauungsplanes „1-225-0, Hückelhoven, 

Rathausquartier“ nicht berührt werden, kann die Änderung im Rahmen eines 

vereinfachten Verfahrens nach 8 13 BauGB durchgeführt werden. 

Gemäß 8 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in der derzeit 

gültigen Fassung wird hiermit der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans 

ortsüblich bekannt gemacht. 

b) Öffentliche Auslegung nach 8 13 Abs. 2 BauGB i. V. m. 8 3 Abs. 2 BauGB_vom 

07.07.2025 bis einschließlich 08.08.2025 

Der Entwurf des Bebauungsplans „1-225-1, Hückelhoven, Rathausquartier“ und die 

dazugehö6örige Begründung werden in der Zeit von 

Montag, den 07.07.2025 bis einschließlich 

Freitag, den 08.08.2025 

im Internet unter http://www.o-sp.de/hueckelhoven/ veröffentlicht. 
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